
SG Stern Stuttgart - Sparte Tauchen 
Ausbildungsordnung 

 
 
Entsprechend den Zielen des Vereines, der Mitgliedergewinnung und Bindung, bietet die 
Sparte Tauchen des SG Stern in Stuttgart seinen Mitgliedern die Möglichkeit, das 
Sporttauchen zu erlernen und das zur Ausübung des Sportes berechtigende Brevet zu 
erlangen. Darüber hinaus können diverse weiterführende Qualifikationen und die 
entsprechenden Brevets erworben werden. Ziel ist es, durch die Tauchlehrer des Vereins 
eine fundierte, alle vorgeschriebenen Elemente umfassende und preiswerte Ausbildung zu 
ermöglichen. Es soll hierbei nicht nur die Freude am Tauchen, sondern auch der Spaß am 
Vereinsleben vermittelt werden. 
 
Schnuppertauchen 
Nicht-Mitgliedern des Vereins wird die Möglichkeit geboten, gegen eine Gebühr in Höhe 
von 12,50 € einmalig ein von einem Tauchlehrer angeleitetes Schnuppertauchen 
durchzuführen. Tritt der / die Interessierte danach dem Verein bei, entfällt die Gebühr, 
bzw. wird zurückerstattet. 
 
Ausbildungsverhältnis 
Interessierte Anwärter klären die Modalitäten der Tauchausbildung direkt mit den 
Tauchlehrern. Das Ausbildungsverhältnis besteht zwischen Tauchlehrer und 
Tauchschüler. Es dürfen ausschließlich Vereinsmitglieder ausgebildet werden. Der Name / 
die Namen der Tauchschüler werden der Spartenleitung durch den ausbildenden 
Tauchlehrer bei Zustandekommen des Ausbildungsverhältnisses mitgeteilt.  
 
Ausbildungsvergütung 
Die von den Tauchlehrern erhobene Ausbildungsvergütung basiert auf den real 
entstehenden Kosten. Sie stellt eine Aufwandsentschädigung und keine Verdienstquelle 
dar. Die Leistung des Tauchlehrers erfolgt ehrenamtlich. Die Tauchlehrer stellen der 
Spartenleitung ihre individuellen Kalkulationen zur Verfügung und informieren über die 
Höhe der von ihnen  erhobenen Gebühren.  
 
Praktische Tauchausbildung 
Die Ausbildungseinheiten, die im Hallenbad absolviert werden, können im Rahmen des 
sonntäglichen Trainings im Hallenbad Fellbach absolviert werden. Die Anzahl der 
Auszubildenden und Schnuppertaucher darf hierbei zusammen vier Personen nicht 
überschreiten. Die aktiven Tauchlehrer stimmen sich hierzu untereinander ab und 
informieren im Vorfeld die Spartenleitung über anstehende Ausbildungsgänge. 
 
Tauchequipment für Tauchschüler 
Die Tauchlehrer füllen zu Beginn des Kurses eine Liste mit Namen und benötigtem 
Leihmaterial aus, die dem jeweiligen Thekendienst zur Verfügung gestellt wird. Die 
Schüler leihen selbst, unter eigenem Namen. Es gelten für sie die Geräte-
Nutzungsordnung sowie die Regeln für das Flaschenfüllen. 
 
 
Datum: 
 
Unterschrift der Spartenleitung:   Unterschrift der Tauchlehrer: 


